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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Auf nationaler Ebene werden für 

2030 keine verbindlichen Ziele 

vorgegeben. Die Notwendigkeit, die 

Energieeffizienzziele der Union für den 

Primär- und Endenergieverbrauch in den 

Jahren 2020 und 2030 auf Unionsebene zu 

erreichen, sollte jedoch in Form eines 

verbindlichen Ziels von 30 % klar zum 

Ausdruck kommen. Diese Klärung auf 

Unionsebene sollte keine Beschränkung für 

die Mitgliedstaaten darstellen, da sie 

weiterhin wählen können, ob sie ihre 

nationalen Beiträge auf der Grundlage des 

Primär- oder Endenergieverbrauchs, der 

Primär- oder Endenergieeinsparungen oder 

der Energieintensität leisten. Die 

Mitgliedstaaten sollten bei der Festlegung 

ihrer nationalen indikativen 

Energieeffizienzbeiträge berücksichtigen, 

dass der Energieverbrauch der Union im 

Jahr 2030 höchstens 1 321 Mio. t RÖE an 

Primärenergie und höchstens 987 Mio. t 

RÖE an Endenergie betragen darf. Dies 

entspricht einer Verringerung des 

Energieverbrauchs der Union um 23 % an 

Primärenergie und 17 % an Endenergie 

gegenüber 2005. Da die Fortschritte bei der 

Erreichung des Unionsziels für 2030 

regelmäßig überprüft werden müssen, wird 

in den Legislativvorschlag zum 

Governance-System der Energieunion eine 
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entsprechende Verpflichtung 

aufgenommen. 

entsprechende Verpflichtung 

aufgenommen. 

Or. en 

 

 


